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Bewilligungsmoratorium im Spielbankenmarkt 
Die Regierung legt dem Land-
tag an der November-Sitzung 
einen Gesetzentwurf für ein 
Bewilligungsmoratorium vor, 
das dieser vor rund drei Jahren 
abgelehnt hat. Das Gesetz soll 
dringlich erklärt werden, noch 
in diesem Jahr in Kraft treten 
und bis zum 31. Dezember 
2025 gelten. 

Mit einem dringlich erklär-
ten Bewilligungsmoratorium 
wird der heutige Casinomarkt 
vor Konkurrenz geschützt und 
rechtlich noch weiter zemen-
tiert. Die jetzt schon tätigen 
Casinos (fünf an der Zahl) 
können den Markt unter sich 
aufteilen, ihre Geschäftspläne 
entsprechend anpassen und 
unter dem Schutz des Gesetzes 
noch weiter expandieren. Dass 
den drei bereits anhängigen 
Bewilligungsgesuchen Folge 
gegeben wird, ist abzusehen. 
Mit einem Bewilligungsmora-

torium wird der Casinomarkt 
nicht eingegrenzt, sondern 
noch weiter konsolidiert. Die 
Fehler der Vergangenheit 
werden wiederholt und vollen-
dete Tatsachen geschaffen. Mit 
der Regierungsvorlage wird es 
noch viel schwieriger, den 
ausser Kontrolle geratenen 
Spielbankenmarkt zu regulie-
ren, zumal eine Rückkehr zum 
Konzessionssystem rechtlich 
und sachlich ohnehin unmög-
lich ist. 

Die Regierung greift 
sowohl in den parlamentari-
schen als auch in den direkt-
demokratischen Prozess ein: 
Sollte der Landtag das Bewil-
ligungsmoratorium in seiner 
November-Sitzung in drei 
Lesungen beschliessen, sind 
die Würfel gefallen. Ein 
solches Szenario läuft dem 
Initiativrecht nach Art. 64 der 
Verfassung diametral zuwi-

der. Die Regierung stellt 
unserer Initiative mitten im 
Initiativprozess einen Gegen-
vorschlag in den Weg, obwohl 
ihr dies nach Art. 82 Abs. 3 
Volksrechtegesetz (VRG) 
nicht gestattet ist: Gegenvor-
schläge zu einer Volksinitia -
tive (Verfassungs- oder Geset-
zesinitiative) sind dem Land-
tag vorbehalten. 

Die Regierung will nach 
Einreichung unserer Initiative 
am 20. Oktober die Spielregeln 
ändern: Die Gesetzeslage wird 
an die Interessen der bereits 
zugelassenen Casinos ange-
passt und – nicht zuletzt und 
für uns besonders bedenklich – 
wird der parlamentarische und 
direkt-demokratische Prozess 
unterlaufen.  

Eine Stellungnahme des  
Vereins IG Volksmeinung
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Ja zu Fairness-Initiative und AHV-Rentenanpassung 
In dieser Woche behandelt der
Landtag die Fairness-Initiative 
der Abgeordneten Manfred 
Kaufmann und Johannes 
Kaiser. Der Vorstand der
Senioren Union spricht sich 
klar für die Fairness-Initiative
aus: 
• Ja zur Fairness-Initiative

durch den Landtag 
• Ja zur Rückkehr zum Misch -

index 
• Ja zur AHV-Rentenerhöhung

auf den 1. Januar 2023 
• Ja zur Überwindung des 

Rentenstillstands 
Zur Begründung: Die AHV

kann vereinfacht gesagt als 
eine Art Versicherung für das
Alter der Arbeitnehmenden 
gesehen und verstanden
werden. Dabei ist der Nutzen 
der AHV für die Arbeitneh-
menden der Beitrag an die
Lebenskosten im Alter. Eine 
Versicherung ist also dann

sinnvoll, wenn sie den Versi-
cherten, sprich den Arbeiten-
den, einen Nutzen, sprich
einen adäquaten Beitrag an die
Lebenskosten im Alter bringt. 
Der Wert der AHV entspricht
also ihrer Leistung und nicht
den Kosten. Und ist dieser 
Nutzen nicht mehr adäquat, 
dann ist die Versicherung, in 
diesem Falle die AHV, nutzlos. 

In den vergangenen rund 
elf Jahren galt und gilt das 
Primat der Kostenbremse bei 
der AHV. Deshalb fand auch
keine Erhöhung der AHV-Aus-
schüttungen an die Rentner 
und Rentnerinnen statt. Damit
hat sich aber auch der Beitrag
der AHV an die Abdeckung der
Lebenshaltungskosten im Alter 
reduziert. Und damit auch der 
Nutzen. 

Unserer Meinung nach
greift das Prinzip, die AHV
allein an die Teuerungsrate 

anzupassen, langfristig gar 
nicht. Die AHV soll zum einen
an die Teuerung und zum 
anderen an die Umstände 
angepasst werden. Es kommt
ja keinem Menschen mehr in
den Sinn einfach zu sagen:
Rebel und Kaffee genügen –
das hat unseren Eltern auch
genügt. Stichworte wie Ge-
sundheit, Ernährung, Freizeit, 
Wohnen und Energie, digitale 
Entwicklung, Mobilität und,
und, und sind kein Luxus 
mehr, sondern notwendige
Grundlagen unseres Lebens. 
Diese Bedürfnisse und Lebens-
umstände sind zwingend zu
betrachten und zu berücksich-
tigen, denn sie bestimmen
massgeblich die Grenze zur 
relativen Armut.  

Eine Stellungnahme des  
Vorstands der Senioren Union
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AHV-Fairness-Initiative diese Woche im Landtag
Diese Woche wird unter Trak-
tandum 25 im Landtag die vom
Abgeordneten Johannes Kaiser 
und mir eingereichte Initiative
zur Rückkehr zum Mischindex
bei der AHV-Rentenanpassung 
in zweiter Lesung behandelt.  

Bei einer Zustimmung der 
Abgeordneten zur Fairness-Ini-
tiative mit Inkrafttreten ab 
dem 1. Januar 2023 würde eine 
Rentenerhöhung in der Regel
alle zwei Jahre ermöglicht und
sofort eine Erhöhung der
Rente von 2,5 Prozent bedeu-
ten. In Liechtenstein erfolgte
nämlich seit der Umstellung
auf den Preisindex im Jahre
2011 – sage und schreibe ganze 
elf Jahre – keine Rentenerhö-
hung mehr. Diesen Rentenstill-
stand gilt es nun mit der Rück-
kehr zum Mischindex aufzulö-
sen. Die Schweiz ist anders als 
Liechtenstein immer beim 
Mischindex geblieben und 
erfährt nun im kommenden
Jahr bereits die fünfte Renten-

erhöhung seit der Umstellung
in Liechtenstein. Während die 
Löhne stets angestiegen sind, 
passierte bei der Rente nichts.
Dies ist auf die Dauer auch
nicht gerechtfertigt, weil durch 
die Lohnerhöhungen stets 
mehr Beiträge in die AHV 
einbezahlt wurden, aber 
immer gleich viel an Rente
ausbezahlt wurde. 

Zentral für die Rentner ist
somit die Initiative-Zielsetzung
per 1. Januar 2023 wieder auf 
das System der Mischindexbe-
rechnung zurückzukehren, um 
so im Gleichschritt mit der 
Schweiz von (in der Regel) all 
zweijährigen Rentenerhöhun-
gen zu profitieren – wie vor 
2011. Im AHV-Geschäftsbe-
richt 2021 ist diese Entwicklung
auf der Seite 44 sehr deutlich 
dokumentiert. Die Höhe der
Mindestrente betrug 2003 
1055 Franken monatlich und 
steigerte sich aufgrund des 
Mischindexsystems alle zwei 

Jahre: 2005: 1075 Franken; 
2007: 1105 Franken; 2009:
1140 Franken und die letztmali-
ge Erhöhung datiert aus dem 
Jahre 2011: 1160 Franken. Seit 
2003 ist die Mindestrente somit 
heute nach beinahe 20 Jahren 
nur um marginale 105 Franken
sowie die Maximalrente nur um
210 Franken monatlich höher! 

Gerade gegenüber dieser 
Rentnergeneration, welche so 

viel für den Aufbau und den
Wohlstand unseres Landes
geleistet hat, ist es nicht fair 
und eine Rentenerhöhung ist
dringend angezeigt. Es muss 
ihnen auch die entsprechende 
Wertschätzung entgegenge-
bracht werden. Aber nicht nur
das, sondern es muss auch für 
Rentner Sorge getragen wer-
den, welche finanziell nicht auf 
der Sonnenseite stehen. Zum 

Beispiel gibt es viele Rentner,
welche aufgrund einer selbst-
ständigen Tätigkeit kein Geld
zur Verfügung hatten, sich eine 
Pensionskasse zu leisten. Oder 
gerade auch Frauen, welche
sich der wichtigen Familienar-
beit widmeten. All diesen 
Rentnern fehlt nun die zweite 
Säule der Altersvorsorge. Auch
leisten viele Rentner als Gross-
eltern einen wertvollen und 
nicht unterschätzbaren Beitrag 
zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, indem sie auf ihre 
Enkelkinder aufpassen. 

Was des Weiteren sehr
problematisch ist, ist das
immer weitere Auseinanderge-
hen des früheren Lohnes zur
Rente. Dies nennt man die 
Versorgungsquote, die stets 
weiter sinkt und die sich somit 
in einer Abwärtsspirale befin-
det. Betroffen davon sind 
insbesondere die künftigen
Rentner, deren Rente beim 
Pensionsantritt im Vergleich

des Lohnes im Erwerbsleben in 
einem stets grösseren Missver-
hältnis steht. Auf diese Proble-
matik wurde bereits im AHV-
Geschäftsbericht 2020 hinge-
wiesen. Doch es wurde seitens 
der Politik nicht entgegenge-
wirkt.  

Bei einer mehrheitlichen 
Zustimmung der Abgeordne-
ten zu unserer Initiative kön-
nen die Rentner bereits im
Januar 2023 mit einer Erhö-
hung der Rente zwischen 30
und 60 Franken pro Monat
rechnen. Eine Erhöhung haben 
sich die Rentner nicht nur 
verdient, sondern sie ist auch
mehr als gerechtfertigt.  

Manfred Kaufmann
VU-Landtagsabgeordneter

Hinweis 
In der Rubrik «Standpunkt» äus-
sern sich Mitglieder des Präsidi-
ums und der Landtagsfraktion 
der Vaterländischen Union (VU).
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